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Ihre Ratsanfrage RA-206/2020 - Aussetzung von Mietzahlungen für Vereine auf Grund der 
Corona-Pandemie 
 
 
Sehr geehrter Herr Berger, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 
1. Wie viele Vereine haben Stand 31.Mai 2020 derartige Verzichte beantragt; davon beim 

Vermieter Stadt Chemnitz bzw. der GGG und/oder deren Tochter WiC? 
2. Welcher Art sind diese Vereine? 
3. Wie viele Verzichte wurden zum 31.Mai 2020 zugesagt mit welchen Beträgen (wie unter 

1.)? 
4. Wie viele Anträge wurden zum 31.Mai 2020 vorerst oder gänzlich abgelehnt und warum? 
 
Die vorliegende Ratsanfrage entspricht nicht den Voraussetzungen des § 28 Abs. 6  
SächsGemO  i. V. m. § 5 der Geschäftsordnung des Stadtrates.  
 
Ratsanfragen sind gemäß § 28 Abs. 6 SächsGemO nur dann zulässig, wenn sie sich auf „einzelne 
Angelegenheiten der Gemeinde“ beziehen. Hier werden nicht Sachverhalte zu einzelnen Angele-
genheiten hinterfragt, sondern es wird die Auflistung einer Vielzahl von Inhalten und Daten erbe-
ten. Letztere sind vom Fragerecht nach § 28 Abs. 6 SächsGemO nicht erfasst. 
 
Aus diesen Gründen wird die o. a. Ratsanfrage nicht beantwortet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
    
 
Michael Stötzer 
Bürgermeister 


